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Herrn Minister Harald Schartau 
Ministerium für Wirtschaft und Arbeit 
des Landes Nordrhein-Westfalen 
Horionplatz 1 
 
40213 Düsseldorf 
 
 
Umsetzung des Sozialgesetzbuches Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung 
für Arbeitsuchende – 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister, 
 
der Kreis Coesfeld ist bereit, eigenverantwortlich die Trägerschaft bei der Zusam-
menführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe nach dem SGB II zu übernehmen. 
 
Ich beantrage daher, den Kreis Coesfeld gem. § 6a Abs. 2 SGB II als Träger im Sin-
ne des § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II zuzulassen. 
 
Die gem. § 6a Abs. 2 SGB II erforderlichen Verpflichtungserklärungen sind beigefügt, 
auch die anliegenden weiteren Unterlagen sind Bestandteil dieses Antrages. 
 
Ich würde mich freuen, wenn Sie mir die Trägerschaft im Rahmen der Experimentier-
klausel ermöglichen würden. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. 
Hans Pixa 
Landrat 

 
 
 
 
 
 

Der Landrat 



 

 
 
 

Verpflichtungserklärung 
 
 
 
Ich verpflichte mich gem. § 6a Abs. 2 SGB II, für die Erfüllung der Aufgaben nach 
dem SGB II eine besondere Einrichtung nach § 6a Abs. 6 SGB II zu errichten. 
 
 
Hierzu gebe ich folgende Erläuterungen: 
 
Sofern der Kreis Coesfeld den Zuschlag zur Option gemäß § 6 a SGB II erhält, wird 
für die Erledigung der Aufgaben nach dem SGB II eine besondere Einrichtung ge-
schaffen, die sich lediglich mit den Aufgaben der Grundsicherung nach § 6 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 SGB II ergebenden Aufgaben beschäftigt.  
 
Da der Kreis Coesfeld in Fachbereiche und innerhalb dieser in Abteilungen organi-
siert ist, ist beabsichtigt diese besondere Einrichtung als eigenen Fachdienst „Ar-
beitsmarktpolitische Integration“ in die Abteilung 250.1 – Sozialhilfe einzufügen. 
Hier kann durch den Einsatz eigens dafür benannter Personen die personelle und 
sächliche Abgrenzung von der Gesamtheit sichergestellt werden. 
 
Neben der klassischen lenkenden und koordinierenden Leitungsebene sollen insbe-
sondere Aufgaben der Bereiche Organisation (Planung und Umsetzung des Konzep-
tes, Entwicklung, Durchführung und Abwicklung der sich daraus ergebenden Maß-
nahmen und Hilfeangebote, Evaluierung der Ergebnisse), Personal (Koordination, 
Einsatzplanung und Fortbildung), Finanzen (Abrechnungswesen zwischen den ge-
setzlichen Leistungsträgern sowie Koordination, Planung und Evaluierung der Zah-
lungsströme im Rahmen der Optionsausübung) und Recht (Bearbeitung von Wider-
sprüchen und Klagen, Beurteilung und Klärung von Grundsatzfragen) übernommen 
werden. 
 
Mit dieser Organisationsform werden die Ressourcen gebündelt und Schnittstellen 
vermieden. 
 
Durch eine strikte Trennung in der Haushaltsführung zwischen Bundesmitteln und 
Kreismitteln als auch zwischen den Bereichen der besonderen Einrichtung und der 
übrigen Bereiche soll auch die finanzielle Abgrenzung eingehalten werden, so dass 
sichergestellt werden kann, dass die vom Bund erstatteten Mittel zweckmäßig ver-
wandt werden. 
 
 
gez. 
 
Hans Pixa 
Landrat



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verpflichtungserklärung 
 
 
 
Ich verpflichte mich gem. § 6a Abs. 2 SGB II, an der Wirkungsforschung nach           
§ 6c SGB II mitzuwirken. 
 
Die Planung und Durchführung der Untersuchung der Aufgabenwahrnehmung werde 
ich im Rahmen meiner Möglichkeiten unterstützen. 
Eine aktive Teilnahme am Erfahrungsaustausch und die Einbindung der kreisange-
hörigen Städte und Gemeinden in den Forschungsprozess sage ich zu. 
 
 
 
 
 
 
gez. 
 
Hans Pixa 
Landrat 




